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In unserem Unternehmen hat Arbeitssicherheit den gleichen Stellenwert wie Produktion und Arbeitsablauf. 
 
Es gilt der Grundsatz: 
 

„Im Zweifel immer für die Arbeitssicherheit“ 
 

Unsere Saftey Subcontructor Guideline dient der Arbeitssicherheit Ihrer und unserer Mitarbeiter. Die darin 

enthaltenen Gebote und Verbote sind im Interesse Ihrer und unserer Mitarbeiter verpflichtend einzuhalten. 

 

Für alle Arbeiten auf unserem Gelände oder bei unseren Kunden und Partners benötigen Sie eine 
Arbeitsfreigabe (WCF – Work Clearance Form) 
 

Für Arbeiten auf unseren Werksgeländen oder bei unseren Partnern vor Ort  

melden Sie sich vor Arbeitsaufnahme bei einem H2 Mobility Mitarbeiter. 

Unsere Ansprechpartner sind: 

 

Hotline 00800 8000 4444  

Frank Fronzke +49 151 19540029 fronzke@h2-mobility.de 

Marco Broichmann +49 151 19540034 broichmann@h2-mobility.de 

 

BESONDERS WICHTIG: BENACHRICHTIGUNG BEI BRAND ODER KATASTROPHE 

 

Telefon: 112 

 

Verlassen Sie den Gefahrbereich unverzüglich alleine oder indem Sie unseren Mitarbeitern oder den 

Mitarbeitern des Kunden/ Partnern folgen. 

 

 
 

 
 

Sicherheitsrichtlinien: 

 

1. Arbeiten Sie innerhalb unseres Geländes oder bei unseren Kunden/ Partner, verlangen wir ohne 

Einschränkung, dass Sie die geltenden Vorschriften für Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz und 

die speziellen - für die Durchführung der Arbeit - gültigen internen Sicherheitsanweisungen und 

Gebote beachten. Geben Sie diese an Ihre Mitarbeiter weiter. 

2. Wenden Sie sich vor Arbeitsaufnahme und in allen Fragen der Sicherheit an die Ihnen von uns 

benannte Kontaktpersonen. Geben Sie uns an, welche Kontaktperson Ihrerseits für uns zuständig ist, 

wenn mehrere Personen Ihrer Firma bei uns tätig sind. 

3. Sicherheitshelm, Sicherheitsschuhe, Warnweste, körperbedeckende Kleidung, Schutzbrille und 

Gaswarngerät sind bei Arbeiten auf unseren Stationen und bei unseren Kunden/ Partners immer zu 

tragen. Weitere Sicherheitsausrüstungen sind im Einzelfall individuell festzulegen, den jeweiligen 

Betriebsanweisungen zu entnehmen oder von den Kunden/ Partneranforderungen abhängig. 

4. Halten Sie sich bitte nur in dem Ihnen zugewiesenen Arbeitsbereich auf. Der Aufenthalt in anderen 

Bereichen birgt evtl. für Sie unbekannte Gefahren. 

Sammelpunkt: gekennzeichneter Sammelpunkt vor dem 
Betriebsgebäude oder an anderer Stelle. 

Rettungsweg: gekennzeichnete 
Rettungs- und Fluchtwege zu einem 
Sammelpunkt. 

mailto:fronzke@h2-mobility.de
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5. Richten Sie sich bitte nach Ratschlägen, Anordnungen und Anweisungen unserer oder des Kunden/ 

Partners für Sicherheit verantwortliche Person. Einziges Ziel dabei ist es, Ihre und die Sicherheit 

unserer Mitarbeiter zu gewährleisten. 

6. Es gilt ein generelles Rauchverbot. Rauchen ist nur in gekennzeichneten Bereichen erlaubt. Aus 

Gründen der Arbeitssicherheit ist der Genuss von Alkohol und alkoholhaltigen Getränken, Drogen und 

anderen beeinträchtigenden Genussmitteln nicht erlaubt 

7. Machen Sie sich mit den Sicherheitsbestimmungen, Fluchtwegen und Sammelpunkten vor Ort und 

vor Antritt Ihrer Arbeit vertraut. Merken Sie sich die Fluchtwege und die Standorte der 

Feuerlöscheinrichtungen. 

8. Informieren Sie sich über "Erste Hilfe" und die Notruf-Telefon-Nummer. 

9. Vor der Verarbeitung von gefährlichen Arbeitsstoffen sind unsere Mitarbeiter bzw. unsere Kunden/ 

Partner zu informieren! 

10. Die Aufbewahrung und Benutzung von Flüssiggas, Propan, Butan in Kellerräumen, Gruben u.ä. ist 

verboten. 

11. Brennbare Flüssigkeiten dürfen nur in Behältern aufbewahrt werden. Am Arbeitsplatz darf höchstens 

der halbe Tagesbedarf vorhanden sein. 

12. Arbeiten Sie nicht in Höhen, Gehen Sie nicht in enge Räume oder Gruben und Machen Sie keine 

Heissarbeiten ohne vorher die entsprechende Genehmigung erlangt zu haben. Verwenden Sie den 

PTW (Permit to Work) Prozess. 

13. Enge Räume müssen im Rahmen des PTW Prozesses freigemessen und dokumentiert werden. Der 

Einstieg darf nur mit einer zweiten Person und einem Rückholsystem erfolgen. 

14. Verwenden Sie keine fehlerhaften Gerüste und Leitern. Achten Sie darauf, dass alle Gerüste 

Bordbretter und Brustwehre haben. Fahrbare Gerüste dürfen nicht befahren werden, wenn sich 

Personen, Material oder lose Teile darauf befinden. 

15. Alle Bodenöffnungen sind gegen Hineinstürzen klar und deutlich abzusichern. 

16. Benutzen Sie nur einwandfreie elektrische Geräte und Leitungen. Die Benutzung von Leitern aus 

leitendem Material (z.B. Aluminium) ist bei Elektroarbeiten verboten. 

17. Bei Arbeiten an Fertigungsmitteln und Anlagen sichern Sie bitte den Hauptschalter in "Aus- Stellung“, 

Ventile in sicherer Stellung mit einem Vorhängeschloss. Es gelten die jeweiligen LOTO- 

Festlegungen. Entfernen Sie Ihre persönlichen Vorhängeschlösser nur, wenn kein Mitarbeiter bei der 

Wiedereinschaltung gefährdet ist. 

18. Beginnen Sie Abbruch- und Demontagearbeiten erst, wenn sichergestellt ist, dass Energieleitungen 

wie Strom, Gas, Wasser, Druckluft u.ä. außer Betrieb genommen sind. 

19. Überzeugen Sie sich vor Stemm- und Ausschachtarbeiten, ob Versorgungsleitungen in dem 

betreffenden Bereich verlegt sind. Drucklufthämmer müssen grundsätzlich ordnungsgemäß geerdet 

sein (16 mm² Kupferleitung). 

20. Benutzen Sie niemals Maschinen, Hilfsmittel und Materialien, in deren Gebrauch Sie nicht 

ausreichend unterwiesen sind. 

21. Die Benutzung unserer Einrichtungen, Anlagen und Werkzeuge ist das nur mit Genehmigung der 

auftragserteilenden Abteilung bzw. Person gestattet. Ansprüche aus Folgen der Benutzung gehen zu 

Ihren Lasten. 

22. Auf dem Werksgelände oder bei unseren Kunden werden die Bestimmungen des öffentlichen 

Straßenverkehrs bzw. die dort gültigen Bestimmungen angewendet. Bitte verhalten Sie sich so, dass 

Sie sich auf andere Verkehrsteilnehmer und deren Verhalten einstellen können. 

23. Melden Sie sich bei einem Unfall sofort bei einem Ersthelfer. 

24. Arbeiten Sie nur unter sicheren Arbeitsbedingungen und mit sicherem Werkzeug und sicheren 

Einrichtungen. Sie tragen die Verantwortung für Ihr sicheres Arbeiten. Informieren Sie unsere 

Kontaktperson unverzüglich, wenn eine Arbeit die Sicherheit Ihrer oder unserer Mitarbeiter 

beeinträchtigen könnte. Stellen Sie diese Arbeit sofort ein. 

25. Beachten Sie bei der Abfallbeseitigung die Vorschriften des Abfallgesetzes. Sprechen Sie in 

Zweifelsfällen die Ihnen benannte Kontaktperson an. 

26. Melden Sie sich vor Verlassen des Werksgeländes oder des Kunden bei der Kontaktperson ab. 
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Standortspezifische Hinweise auf mögliche und besondere Gefahren: 
 
Achtung Sie bei Arbeiten an Systemen, welche Gase sie beinhalten bzw. beinhalten können. Folgende 
Gefahren bestehen: 
 

Erstickungsgefahr:  durch sauerstoffarme bzw. CO2, CO angereicherte Atmosphären im 
Tankstellenbereich. 

Brandgefahr: durch sauerstoffreiche bzw. mit Brenngas (Wasserstoff) angereicherte 
Atmosphären im Bereich von Lägern oder Wasserstoffstationen. 

 
Erfrierungsgefahr: durch tiefkalte Flüssigkeiten und tiefkalte Rohrleitungen und Armaturen. 
 
 
Verletzungsgefahr durch ausströmende Druckgase: 

Bei unter Druck stehenden Rohrleitungen und Behältern. 
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